
BEKANNTMACHUNG
der Verwaltu ngsgemei nschaft H underdorf

zum Widerspruchsrecht nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) die Möglichkeit,
einzelnen Datenübermittlungen der Meldebehörde zu widersprechen.

Folgenden Datenübermittlungen können Sie widersprechen:

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehöft, sondern
Familienangehörige der meldepflichtigen Personen gemäß $ 42 Abs. 2 und 3
BMG.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen oder
Träger von Wahlvorschlägen bei Wahlen und Abstimmungen gemäß S 50 Abs. 1

und 5 BMG.
3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Mandatsträger, Presse und

Rundfunk aus Anlass von Alters- und Ehejubiläen gemäß $ 50 Abs. 2 und 5 BMG.
4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage gemäß $

50 Abs. 3 und 5 BMG.

Der Antrag bedarf keiner Begründung, ist von keinen Voraussetzungen abhängig und
gilt solange, bis er durch eine gegenteilige Erklärung widerrufen wird. Die Eintragung
von Ubermittlungssperren ist kostenlos.

Die Beantragung von Übermittlungssperren ist mit einem formlosen Antrag an
folgende Adresse möglich:

Verwaltungsgemeinschaft Hunderdorf

Sollacher Straße 4

94336 Hunderdorf

Hunderdorf, 1 5.01 .2026 i
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